
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1950/12/20 1Ob435/50
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.12.1950

Norm

GBG §21

GBG §94 Abs1 Z1 B

VvVvG §21

Rechtssatz

Es ist für den Grundbuchsrichter - abgesehen von den Ausnahmefällen der §§ 23 und 22 GBG - bedeutungslos, ob dem

Eingetragenen das Recht auch tatsächlich zusteht. Die Kundmachung des Ausspruches des Vermögensverfalles in der

Wiener Zeitung ist nicht als notorisch zu berücksichtigen.
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1 Ob 435/50
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